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Allgemeines Rundschreiben Nr. 27/2021 
vom 22. Januar 2021 

 
 
Corona:  
Neue Corona-Schutzverordnung ab Montag, 25. Januar 2021  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir haben Sie über den Bund-Länder-Beschluss vom 19. Januar 2021 informiert und Ihnen weitere 
Informationen zur Umsetzung in NRW angekündigt. Aktuell hat die Landesregierung die Corona-
Schutzverordnung mit einer Änderungsverordnung novelliert.  
 
Die ab Montag, 25. Januar 2021 gültige Fassung der Corona-Schutzverordnung ist beigefügt 
(Anlage). Die Verordnung tritt mit Ablauf des 14. Februar 2021 außer Kraft.  
 
 
Übersicht über zentrale Änderungen:  
 
Die bekannten befristeten Schließungen und Einschränkungen werden bis zum 14. Februar 2021 
verlängert. 
 
Weitere Änderungen sind insbesondere:  

         § 1 Abs. 4:  
Neu gefasst bzw. strukturiert werden die Bestimmungen für Unternehmen etc. und die Ar-
beitswelt. Expliziter Bezug wird dabei auf die neue Corona-Arbeitsschutzverordnung des 
Bundes genommen. 
 
Abs.(4): 
Für Betriebe, Unternehmen, Behörden und andere Arbeitgeber ergeben sich für die Arbeits-
tätigkeit einschließlich der betrieblichen und überbetrieblichen praktischen Ausbildung die 
Vorgaben zum Infektionsschutz aus den Anforderungen des Arbeitsschutzes, insbesondere 
den Vorgaben zur Kontaktreduzierung im Betrieb, zum Angebot von Heimarbeit sowie zur 
Verpflichtung des Arbeitsgebers zur Bereitstellung von Masken und der Verpflichtung der 
Beschäftigten zum Tragen der Masken aus der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom 20. Januar 2021 und weiteren einschlägi-
gen Rechtsvorschriften.  

 

An die Geschäftsleitungen 
und Personalabteilungen der  
Mitgliedsunternehmen 
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Im Kontakt zwischen Beschäftigten und Kundinnen, Kunden oder ihnen vergleichbaren 
Personen sind darüber hinaus die Regelungen dieser Verordnung zu beachten. Unabhän-
gig von solchem Kontakt ist in geschlossenen Räumen mindestens eine Alltagsmaske nach 
§ 3 Absatz 1 Satz 1 zu tragen unter Ausnahme des konkreten Arbeitsplatzes, sofern dort 
ein Abstand von 1,5 Metern zu weiteren Personen sicher eingehalten werden kann; weiter-
gehende Pflichten zum Maskentragen aus den vorgenannten arbeitsschutzrechtlichen Vor-
schriften oder konkreten behördlichen Anordnungen bleiben unberührt.  

Hinweis bzgl. der Maskenpflicht:  
Nach der neuen Corona-Arbeitsschutzverordnung des Budes ist dann eine medizinische 
Maske zu tragen, wenn die Anforderungen an die Raumbelegung oder der Mindestabstand 
von 1,5m nicht eingehalten werden kann oder mit erhöhtem Aerosolausstoß zu rechnen ist.  
Ansonsten greift die hier zitierte Regelung der Corona-Schutzverordnung NRW.  

 

         § 3:  
In § 3 wird nun zwischen Alltagsmasken (bisherige Definition bleibt) und medizinischen 
Masken unterschieden. Medizinische Masken im Sinne der Verordnung sind „sogenannte 
OP-Masken, Masken des Standards FFP2 oder diesen vergleichbaren Masken 
(KN95/N95)“.  
  
Eine Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske besteht nach § 3 Abs. 2 in 
geschlossenen Räumlichkeiten  

o der in § 11 Abs. 1-3 genannten Handelseinrichtungen,  
o in Arztpraxen und vergleichbaren Einrichtungen,  
o bei der Nutzung von Beförderungsleistungen des Personenverkehrs und seiner 

Einrichtungen sowie  
o während Gottesdiensten.  

Im Übrigen bleiben die Regelungen zum Tragen einer Alltagsmaske bestehen (nun Abs. 
2a).  

Hinzu kommen u.a. 
 
o Änderungen bzgl. Gottesdiensten (§ 1 Abs. 3),  
o die Aufhebung des Verbots des Verzehrs von alkoholischen Getränken im öffentlichen Raum 

(§ 2 Abs. 5 alt, § 11 Abs. 5 Nr. 2, § 14 Abs. 2 Satz 4)  

o        sowie eine Ergänzung bzgl. Verfügungen der örtlichen Ordnungsbehörden bei Inzidenzwerten 

       unter 200 (§ 16 Abs. 2).   
 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Kühnel 

 


